
Gemeinde Friesenheim Ortenaukreis 

Euro-Anpassungs-Satzung 

Aufgrund von §§ 4 u. 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 
5a, 6, 8, 9, 10 und 10a des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim am 26.11.2001 folgende Satzung zur Anpassung 
örtlicher Satzungen an den Euro (Euro-Anpassungs-Satzung) beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Hundesteuersatzung 

Die Hundesteuersatzung in der Fassung vom 11. November 1996 veröffentlicht im Mittei­
lungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 14. November 1996 wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 42,00 EUR. Beginnt oder endet die 
Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der Dauer der Steuerpflicht 
entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 

2. § 11 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
(6) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke gegen eine Ge­
bühr von 5,00 EUR ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen 
Steuermarke; die unbrauchbar gewordenen Steuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in 
Verlust geratenen Steuermarke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke unver­
züglich an die Gemeinde zurückzugeben. 

Artikel 2 

Änderung der Satzung über die Gebührenerhebung für künstliche Rinder­
besamung - Besamungsgebührehordnung -

Die Besamungsgebührenordnung in der Fassung vom 20. Februar 1995 veröffentlicht im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 09. März 1995 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 erhält folgernde Fassung 
Für jede Erstbesamung eines Tieres beträgt die Gebühr 25,00 EUR. Werden Nachbesamun­
gen erforderlich, so sind bis zu zwei Nachbesamungen frei. 



Artikel 3 

Änderung der Satzung über die Gebührenerhebung für die Vatertierhal­
tung - Deckgebührenordnung -

Die Deckgebührenordnung in der Fassung vom 20. Februar 1995 veröffentlicht im Mittei­
lungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 09. März 1995 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 erhält folgende Fassung 
Die Gebühr für jeden Deckakt eines Ebers beträgt 28,00 EUR. 

Artikel 4 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Gemeindewaage -Waagegebührenordnung -

Die Waagegebührenordnung in der Fassung vom 20. Februar 1995 veröffentlicht im Mit­
teilungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 09. März 1995 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 erhält folgende Fassung: 

Die Gebühren für die Benutzung der Waagen betragen: 
L Bei Brückenwaagen: 
a) Lasten bis 2.500 kg 3,60 EUR 
b) Lasten von 2.501 - 5.000 kg 5,10 EUR 
c) Lasten von 5.001 - 20.000 kg 7,20 EUR 
d) Lasten über 20.000 kg 8,70 EUR 
e) Leergutwiegungen bei vorausgegangener 

oder nachfolgender Vollgutwiegung 1,50 EUR 

2. Bei Viehwaagen: 
je Wiegevorgang bei Kleinvieh 
je Wiegevorgang bei Großvieh 

2,60 EUR 
3,60 EUR 



Artikel 5 

Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr - Feuerwehr-Entschädigungssatzung 

Die Feuerwehr-Entschädigungssatzung in der Fassung vom 09. Mai 1994, veröffentlicht im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 19. Mai 1994 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 erhält folgende Fassung: 
Entschädigung für haushaltsführende Personen 

Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen (§15 Abs. 1 Satz 3 Feuer­
wehrgesetz), erhalten für das Zeitversäumnis eine Entschädigung . Für Einsätze und Aus- und 
Fortbildungslehrgänge werden für das Zeitversäumnis 6,00 EUR für jede volle Stunde ge­
währt. 

2. § 3 erhält folgende Fassung: 
Zusätzliche Entschädigung 

(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und Fortbildung tätigen Angehöri­
gen der Gemeindefeuerwehr, die durch diese Tätigkeit über das übliche Maß hinaus Feu­
erwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung im Sinne des § 15 Abs. 2 
Feuerwehrgesetz als Aufwandsentschädigung für Übungsleiter: 
Ausbilder 8,00 EUR/Stunde. 

(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, 
die durch andere Tätigkeiten als in der Aus- und Fortbildung über das übliche Maß hinaus 
Feuerwehrdienst leiten, erhalten gegebenenfalls neben der Entschädigung nach Abs. 1 ei­
ne zusätzliche Entschädigung im Sinne des § 15 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes als Auf­
wandsentschädigung: 

1. Feuerwehrkommandant 260,00 EUR / Jahr 
2. Leiter der Verwaltungsstelle der Gesamtwehr 125,00 EUR / Jahr 
3. Abteilungskommandant 180,00 EUR / Jahr 
4. Gerätewart der Abteilung Friesenheim 360,00 EUR / Jahr 
5. Gerätewarte der Abteilungen Oberweier, 

Heiligenzell, Oberschopfheim, Schuttern 180,00 EUR / Jahr 
6. Sirenenwarte der Gesamtwehr 115,00 EUR / Jahr 
7. Jugendfeuerwehrwart 80,00 EUR / Jahr 
8. Atemschutzwart 65,00 EUR / Jahr 

3. § 4 erhält folgende Fassung: 
Entschädigung für Feuersicherheitsdienst 

Für Feuersicherheitsdienst wird den ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer­
wehr auf Antrag für Auslagen folgende Entschädigung bezahlt: 

1. Brandwache 7,00 EUR / Stunde 
1. Sicherheitsdienst 

a) bis zu einer zeitlichen Inanspruchnahme von 



5 Stunden 
b) jede weitere angefangene Stunde 

15,00 EUR/Person 
6,00 EUR/Person 

Artikel 6 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Marktes 
- Marktgebührensatzung -

Die Marktgebührensatzung in der Fassung vom 03. Mai 1982 veröffentlicht im Mittei­
lungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 06. Mai 1982 wird wie folgt geändert: 

§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„Gebührensätze" 
(1) Die Höhe der Gebühren wird wie folgt festgesetzt: 

Standgeld pro lfd. Meter 3,00 EUR 
Platzgeld pro lfd. Meter 2,50 EUR 

Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer 

Die Vergnügungssteuersatzung in der Fassung vom 23. September 1991, zuletzt geändert 
am 20. Februar 1995, veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 09. 
März 1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 erhält folgende Fassung: 
Erhebungsform und Steuersatz 

1. ) Die Steuer wird als Pauschalsteuer nach festen Sätzen und nach der Anzahl der Spielgeräte 
bzw. Spieleinrichtungen erhoben. 

2. ) Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das 
Bereithalten eines Geräts (§ 2 Abs. 1) 

a) aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i 
oder § 60 Abs. 3 der Gewerbeordnung 61,00 EUR 

b) aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 61,00 EUR 

Hat ein Gerät mehrere selbständige Spielstellen, die unabhängig voneinander und zeitlich 
ganz oder teilweise nebeneinander bedient werden können, so gilt jede dieser Spielstellen als 
ein Gerät. 

3. ) Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das 
Bereithalten einer Spieleinrichtung (§ 2 Abs. 2) 61,00 EUR je zugelassenem Spielerplatz 
bei gleichzeitiger Spielmöglichkeit. Die Zahl der zugelassenen Spielerplätze ergibt sich 

Artikel 7 



aus der gewerberechtlichen Erlaubnis oder der Unbedenklichkeitsbescheinigung gemäß 
§ 33 oder § 60 a Abs. 2 der Gewerbeordnung. 

4. ) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Gerätes (§ 2 Abs. 1) ein gleichar­
tiges Gerät, so wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben. 

5. ) Bei einem Wechsel des Aufstellungsortes eines Gerätes (§ 2 Abs. 1) im Gemeindegebiet 
wird die Steuer für den Kalendermonat, in dem die Änderung eintritt, nur einmal berech­
net. Dies gilt entsprechend bei einem Wechsel in der Person des Aufstellers; Steuer­
schuldner für den Kalendermonat, in dem die Änderung eintritt, bleibt der bisherige Auf­
steller. 

6. ) Macht der Steuerschuldner (§ 4) glaubhaft, daß während eines vollen Kalendermonats die 
öffentliche Zugänglichkeit des Aufstellungsortes nicht gegeben (z. B. Betriebsruhe, Be­
triebsferien) oder eine Benutzung des Steuergegenstands für die in § 2 genannten Zwecke 
aus anderen Gründen nicht möglich war, wird dieser Kalendermonat bei der Steuerberech­
nung nicht berücksichtigt. 

Artikel 8 

Änderung der Satzung zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleinein-

- Kleineinleiterabgabesatzung -

Die Kleineinleiterabgabesatzung in der Fassung vom 20. März 2000, veröffentlicht im Mit­
teilungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 23. März 2000, wird wie folgt geändert: 

§ 6 erhält folgende Fassung: 
„Die Abgabe beträgt je Einwohner/Jahr 25,00 EUR". 

Artikel 9 

Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen 
- Bestattungsgebührenordnung -

Die Bestattungsgebührenordnung in der Fassung vom 07.04.1997 veröffentlicht im Mittei­
lungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 17. April 1997 wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung 

Verwaltungsgebühren 
Die Gebühren betragen 

1. für die Leichenschau 0,00 EUR 



2. für die Genehmigung der Aufstellung und Veränderung eines 
Grabmales 20,00 EUR 

3. für die Zulassung von gewerbsmäßigen Gräbmalaufstellern 
3.1 für einen Einzelfall 
3.2 für eine Dauerzulassung 

15,00 EUR 
0,00 EUR 

4. für die Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege 0,00 EUR 

5. für die Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 25,00 EUR 

2. § 5 erhält folgende Fassung: 

Benutzungsgebühren 
Es werden erhoben: 

Benutzungsgebühren 

1. Bestattung 
1.1 Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 
1.2 Personen unter 10 Jahren 
1.3 Tot- und Fehlgeburten 
1.4 Tiefgrab, Zuschlag von 

2. Urnenbeisetzung 
2.1 in einem Urnengrab 
2.2 in einer Urnenmauer 

zzgl. Grabplatte 

IL Friedhofsgebühren 

1. Reihengrabstätten und Umenreihengrabstätten 
1.1 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 
1.2 für Personen unter 10 Jahren 

2. Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (Nutzungsdauer 25 Jahre) 
2.1 Wahlgrab je Einzelfläche 
2.2 Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche 
2.3 Urnenwahlgrab in einer Umenmauer 

weitere Belegung der Urnennische, jeweils 
2.4 Tiefgrab (Etagengrab) je Einzelgrabfläche ein Zuschlag von 
2.5 Verlängerung von Nutzungsrechten 

Bei der Verlängerung der unter 2.1 bis 2.3 geregelten 
Nutzungsrechte werden die der neuen Nutzungsdauer 
jeweils entsprechenden anteiligen Gebühren erhoben. 
Angefangene Jahre werden voll gerechnet. 

255,00 EUR 
153,00 EUR 
76,00 EUR 
35,00 EUR 

76,00 EUR 
51,00 EUR 

127,00 EUR 

153,00 EUR 
25,00 EUR 

460,00 EUR 
460,00 EUR 
153,00 EUR 
76,00 EUR 

153,00 EUR 

I I I . Sonstige Gebühren 

1. Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen zur 



Wiederbeisetzung, Tieferlegung 
1.1 Leichen und Gebeine 
1.2 Urnen 
1.3 Erschwerniszuschläge zu 1.1 und 1.2 in besonders 

erschwerten Fällen von 

2. Benützung der Leichenhalle 

3. Benützung des Sezierraumes 

4. Sargträger 
a) Gemeindearbeiter je Person 
b) freie Mitarbeiter je Person 

5. Harmoniumspiel 

409,00 EUR 
102,00 EUR 

50% 

102,00 EUR 

38,00 EUR 

58,00 EUR 
20,00 EUR 

20,00 EUR 

Artikel 10 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstat­
tung von Gutachten durch den Gutachterausschuss 

- Gutachterausschussgebührensatzung 

Die Gutachterausschussgebührensatzung in der Fassung vom 17. Mai 1993, veröffentlicht im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Friesenheim am 28. Mai 1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 erhält folgende Fassung 
Gebührenhöhe 

(1) Bei der Wertermittlung von Sachen und Rechten beträgt die Gebühr bei einem Wert 
- bis 25.000 EUR 200 EUR 
- bis 100.000 EUR 200 EUR, zzgl. 0,4 % a.d. Betrag über 25.000 EUR 
- bis 250.000 EUR 500 EUR, zzgl. 0,25 % a.d. Betrag über 100.000 EUR 
- bis 500.000 EUR 875 EUR, zzgl. 0,13 % a.d. Betrag über 250.000 EUR 
- bis 5 Mio EUR 1.200 EUR, zzg. 0,06 % a.d. Betrag über 500.000 EUR 
- über 5 Mio EUR 3.600 EUR, zzgl. 0,04 a.d. Betrag über 5 Mio EUR 

(2) Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an solchen Grundstücken beträgt die Ge­
bühr 60 % der Gebühr über Abs. 1. 

(3) Bei geringem Aufwand (Kleinbauten, z.B. Garagen oder Gartenhäuser; Berechnung 
des Herstellungswertes baulicher Anlagen nach vorhandenen Unterlagen) oder wenn 
dieselben Sachen oder Rechte innerhalb von drei Jahren erneut zu bewerten sind, oh­
ne dass sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben, ermäßigt sich die Gebühr 
auf die Hälfte. 


